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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.1977

Norm

AußStrG §22

Rechtssatz

Die Vorschrift des § 22 AußStrG bezieht sich expressis verbis auf Verlassenschaften von Ausländern. Um so mehr muß

aber die in dieser Gesetzesstelle enthaltende Anordnung der Anwendung österreichischen Rechtes für die Abhandlung

von Nachlässen von Inländern gelten (EvBl 1957/9).
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